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Geleitwort
Es fällt nicht schwer, die hohe gesellschaftliche
und klinische Relevanz der Thematik zu betonen:
Aggressivität und Impulsivität stellen im Kindes-
und Jugendalter eine häufige Problemkonstellation
dar, die durch weitere Risikofaktoren in eine Stö-
rung des Sozialverhaltens und/oder eine Aufmerk-
samkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung münden
kann. Kinder mit schwierigem Temperament
überfordern ihre Eltern, beeinträchtigen die fami-
liäre Interaktion und führen zu Erziehungsschwie-
rigkeiten sowie Konflikten im Kindergarten. Die
Kontakte zu Gleichaltrigen gestalten sich negativ,
die schulische Integration und Leistungsfähigkeit
sind in Gefahr [1].

Die vielfältigen Wechselwirkungen ergeben ein
komplexes Entwicklungs- und Bedingungsmodell.
So konnten beispielsweise Patterson et al. [3] in
Längsschnittstudien die Bedeutung des Erzie-
hungsverhaltens der Eltern und seine Auswirkun-
gen auf die Entstehung einer Störung des Sozial-
verhaltens und spätere Delinquenz eindrucksvoll
nachweisen. Inkonsistente Disziplinierungsprakti-
ken begünstigen u. a. negative Reaktionen auf Sei-
ten des Kindes, verhindern das Erlernen sozialer
Fähigkeiten und verstärken aggressive Reaktionen.
Eine erhöhte Impulsivität und psychosoziale Belas-
tung wie Vernachlässigung und Misshandlungs-
erfahrung tragen zur Entstehung und Aufrecht-
erhaltung aggressiven Verhaltens und sozialer Auf-
fälligkeiten bei [2].

Unter der Diagnose einer Störung des Sozialver-
haltens wird eine Vielzahl von Symptomen zusam-
mengefasst, die als aggressiv und/oder dissozial
gelten. Dabei kommt der Differenzierung in zwei
Untertypen dissozialen Verhaltens eine prognos-
tisch wichtige Rolle zu: Der Life-Course-persis-
tent-Typus und der Adolescent-limited-Typus un-
terscheiden sich in Ursprung, Beeinträchtigung
und Verlauf. Der erste Typus ist durch einen frühen
Beginn der Störung des Sozialverhaltens und einen
stabilen Verlauf gekennzeichnet. Hierbei kommt
nach Stadler [6] der speziellen Berücksichtigung
von neurobiologischen und psychobiologischen Ri-
sikofaktoren auch im Hinblick auf die Entwicklung
und Evaluation von therapeutischen Behandlungs-
ansätzen eine besondere Bedeutung zu. Denn
frühe Interventionsprogramme können zu einer
Reduktion des Problemverhaltens beitragen und
das Risiko für eine spätere Delinquenz verringern.
Allerdings reichen hierzu kurzzeitige Behand-

lungsansätze nicht aus; es bedarf intensiver und
umfassender Maßnahmen.

Die Prävention aggressiven Verhaltens ist eine
mittel- bis langfristige Aufgabe, die auch eine stär-
kere Unterstützung durch die Medien und die Ge-
sellschaft benötigt. Die wichtige Botschaft lautet:
Früherkennung, Prävention und Frühbehandlung
sollten intensiviert werden, denn ihnen kommt
eine wichtige protektive Wirkung zu. Dabei haben
sich präventive Maßnahmen am effektivsten er-
wiesen, wenn hierdurch Lernvorgänge und ent-
sprechende Erfahrungen möglichst früh beein-
flusst und durch wirksame Vorbilder vermittelt
werden.

Und so plädiert auch Remschmidt [4] dafür, dass
der Erziehungsgedanke im JGG vom Interventions-
gedanken abgelöst werden müsste. Zu den not-
wendigen Therapie- und Rehabilitationsmaßnah-
men rechnet Remschmidt [5] unter anderem:
● Vorbeugung und Aufklärung von Gewalttaten
durch Überwachungsmaßnahmen,

● Verkürzung der Zeitspanne zwischen Tat und Be-
gutachtung bzw. Verurteilung,

● Alternativen zur Untersuchungshaft bei jüngeren
Straftätern,

● Alternativen zur Strafhaft,
● Verbesserung der Förderungs- und Behandlungs-
bedingungen im Jugendstrafvollzug,

● bessere Vorbereitung auf die Entlassung und die
Wiedereingliederung in die Gesellschaft,

● absolutes Alkoholverbot in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und in sozialen Brennpunkten und
mehr Polizeipräsens in kriminogenen Bezirken.

Ermutigend sind die Ergebnisse von Langzeitstudi-
en, die belegen, dass durch eine multisystemische
Therapie weniger Straffälligkeit und Inhaftierung
zu erreichen ist. Dissoziale Entwicklung beginnt in
der Kindheit, deshalb kommt Prävention, Früh-
erkennung und -behandlung eine so entschei-
dende Bedeutung zu.

Das vorliegende Buch stellt die vielschichtige The-
matik umfassend und kompetent dar. Es belegt ein-
drucksvoll, wie gesellschaftliche, entwicklungspsy-
chiatrische, gutachterliche und psychotherapeuti-
sche Aspekte in einem gemeinsamen Kontext zu se-
hen sind. Den Herausgebern ist ein beeindrucken-
des Buch gelungen, dem ich viele Leser wünsche.

Berlin, im Herbst 2016 Gerd Lehmkuhl
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Geleitwort
Mancher Leser mag sich fragen, warum ein Er-
wachsenenforensiker ein Geleitwort für ein kin-
der- und jugendpsychiatrisches bzw. -forensisches
Buch verfasst bzw. verfassen darf. Der Autor dieser
Zeilen fühlt sich geehrt und ist sich darüber hinaus
sicher, dass es auch für Forensische bzw. All-
gemeinpsychiater von Interesse ist, sich mit den
entwicklungspsychologischen bzw. -psychiatri-
schen Aspekten der Impulsivität, Aggressivität und
Delinquenz zu befassen. Schließlich sind sowohl
Allgemeinpsychiater als auch Erwachsenenforensi-
ker keinesfalls ausschließlich mit den Endstrecken
von langjährigen problematischen Entwicklungs-
prozessen befasst. Wesentlich häufiger geht es im
klinischen und Gutachtenbereich um gerade er-
wachsen gewordene Menschen mit problemati-
schen Verhaltenstendenzen bis hin zur Gewalt-
delinquenz. In solchen Konstellationen führt die
Kombination von Aggressivität/Impulsivität bei
gleichzeitiger Unreife zu vielfältigen diagnosti-
schen Fragen, z. B. hinsichtlich der Feststellung
einer Persönlichkeitsstörung. Diese lassen sich nur
durch ein fundiertes Wissen über die in diesem
Buch erörterten Themenbereiche sinnvoll beant-
worten.

Ohnehin ist es wenig sinnvoll, die Kompetenz-
bereiche beider Disziplinen an einer fixen Alters-
grenze festzumachen, denn es gibt unter 18-Jäh-
rige, die durch eine erhebliche Gefühlsarmut und
stabile Delinquenzneigung imponieren, während
manche 20-Jährigen den Entwicklungsstatus von
16-Jährigen aufweisen. Somit ergibt sich im flie-
ßenden Übergangsbereich zwischen Jugend- und
Erwachsenenalter ein großer Bedarf, aber auch die
spannende Gelegenheit für einen intensiven Aus-
tausch. Es ist bedauerlich, dass diese bislang allen-
falls ansatzweise genutzt bzw. gelebt wird. Das
vorliegende Buch kann zu einer Änderung beitra-
gen, denn es ermöglicht dem Erwachsenenpsy-
chiater bzw. insbesondere dem Erwachsenenfo-

rensiker, über den Tellerrand zu blicken und sich
mit den in kurzen und prägnanten Beiträgen vor-
gestellten Themenbereichen auseinanderzusetzen.

Die Einladung, ein Geleitwort zu verfassen, in-
terpretiert der Autor dieser Zeilen als ermutigen-
des Zeichen dafür, dass die Herausgeber die Aus-
einandersetzung mit den im Buch adressierten
Themenbereichen über Altersgrenzen hinweg füh-
ren wollen. Ohnehin ist es im gesellschaftlichen In-
teresse, eine möglichst frühzeitige Identifikation
potenziell problematischer Ausprägungsgrade im-
pulsiven und aggressiven Verhaltens zu ermögli-
chen und geeignete Interventionen einzuleiten.
Therapeutische Maßnahmen im Kinder- und Ju-
gendalter tragen dazu bei, desaströse Verläufe zu
verhindern bzw. entsprechende Risiken zu senken.
Es spricht daher einiges dafür, die therapeutischen
Ressourcen, die z. B. in Deutschland zur Gestaltung
eines therapieorientierten Vollzugs der Siche-
rungsverwahrung eingesetzt werden, jugendlichen
Intensivtätern zukommen zu lassen. Dies könnte
jene jahrzehntelangen Delinquenzverläufe verhin-
dern helfen, nach denen versucht wird, therapeu-
tische Interventionen mit unklaren Erfolgsaussich-
ten durchzuführen.

Insofern sollten sowohl Jugend- als auch Er-
wachsenenpsychiater und -forensiker gemeinsam
bei politischen sowie für die kinder- und jugend-
psychiatrische Versorgungslandschaft relevanten
Institutionen darauf hinwirken, dass die im Buch
vorgestellten entwicklungspsychologischen und
psychiatrischen Erkenntnisse berücksichtigt wer-
den. Zwangsläufig geht es dann auch darum, auf
adäquate Präventions- bzw. Behandlungsmöglich-
keiten einzuwirken. Wenn nur ein Teil der Leser-
schaft für dieses ambitionierte Ziel sensibilisiert
bzw. gar gewonnen werden kann, wurde etwas
sehr Wichtiges erreicht.

Zürich, im Herbst 2016 Elmar Habermeyer
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Vorwort
Aggressivität und Impulsivität gehören zu den
menschlichen Grundkonstanten. Der Umgang mit
ihnen, ihre Beherrschung und Kontrolle, aber auch
ihr sinnvoller und ggf. lustvoller Einsatz gehören
zu den wichtigsten und kontroversesten Themen
in der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und
Familien. Ungünstige Entwicklungen bis hin zur
Delinquenz und Kriminalität oder zu terroristi-
schen und kriegerischen Auseinandersetzungen
prägen den individuellen ebenso wie den zivilisa-
torischen Prozess. Ohne ein Mindestmaß an Ag-
gressivität sind Entwicklungsschritte nicht zu er-
reichen, ohne kreative Zerstörung und ohne revo-
lutionäre Sprünge sind Fortschritte auf lange Sicht
kaum denkbar. Dennoch ist es eine der entschei-
dendsten Aufgaben der Familie, der Kommune, des
Staates und auch zwischenstaatlicher Vereinigun-
gen, Aggressivität und Impulsivität einen eng be-
grenzten Rahmen zu geben und vor allem Aus-
wüchse und Fehlentwicklungen frühzeitig zu er-
kennen und zu vermeiden.

In diesem Buch zur entwicklungspsychiatri-
schen Sichtweise auf Impulsivität, Aggressivität
und Delinquenz gehen die Herausgeber zusammen
mit zahlreichen Autorinnen und Autoren vielfälti-
gen Aspekten der gesunden und der destruktiven
Entwicklung von Aggressivität und Impulsivität
nach. Das Buch versteht sich als Nachschlagewerk,
als Referenz für weiterführende Studien, aber auch
als Forum für den Austausch zwischen den
deutschsprachigen Traditionen der Diagnostik, In-
tervention und Rehabilitation. Als Grundlagen die-
nen hierbei die klinische Entwicklungspsycho-
pathologie, die normativen Gegebenheiten der Jus-
tiz und der Helfersysteme sowie die kategorialen

und dimensionalen Zugangswege der kinder- und
jugendpsychiatrischen Diagnostik und Klassifikati-
on.

Die aktuellen diagnostischen und therapeuti-
sche Fortschritte sowie die Änderungen in den ge-
sellschaftlichen und juristischen Rahmenbedin-
gungen sind zu dynamisch, um zu abschließenden
Einschätzungen zu kommen. Aufgrund der Breite
und Vielschichtigkeit der Betrachtungsweise liegt
es in der Natur der Thematik, dass nicht alle The-
men voll umfassend bearbeitet werden können.
Das Selbststudium sowie die kollegiale Diskussion
und Vertiefung werden aber hoffentlich angeregt.

Es ist unser Anliegen, sich kritisch zu äußern,
Veränderungen und eigene Erfahrungen in der Re-
flexion einzubringen und damit den Diskurs in
diesem kontroversen und anspruchsvollen Feld ge-
meinsam voranzutreiben. Ein besonderer Schwer-
punkt des Buches liegt in der Kombination der Zu-
gangswege aus Österreich, Deutschland, der
Schweiz und Südtirol, um die theoretisch nahe
beieinander liegenden, in der praktischen Umset-
zung aber oft interessant divergierenden Zugangs-
wege zu erhellen.

Die Herausgeber bedanken sich bei den Autoren,
die sich trotz ihrer anderen Verpflichtungen bereit
erklärt haben, zu diesem Werk einen Beitrag aus
ihrem spezifischen Blickwinkel zu liefern. Unser
herzlicher Dank geht auch an die Mitarbeiter des
Thieme Verlags, insbesondere an Frau Addicks und
Frau Unger, die dieses komplexe Projekt betreut
haben.

Winterthur/Zürich und Innsbruck, im Herbst 2016
Oliver Bilke-Hentsch und Kathrin Sevecke
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Teil 1

Grundlagen



1 Gesellschaftliche und medizinische Entwicklungen

1.1 Juristische Entwicklungen
Julian Mausbach, Brigitte Tag

1.1.1 Juristischer Rahmen
▶ Strafrecht. Die Regelungen zu strafrechtlich rele-
vanten Verhaltensweisen durch Jugendliche blicken
auf eine recht lange Vergangenheit zurück. Im Vor-
dergrund stand zunächst die Strafmilderung. Bereits
die „peinliche Halsgerichtsordnung“ Karls V. von
1532 enthielt entsprechende, an das Alter des Delin-
quenten geknüpfte Strafzumessungsbestimmungen
[13]. Im 19. Jahrhundert tauchen die ersten Ansätze
auf, die für Kinder und Jugendliche das Bedürfnis
einer gesonderten strafrechtlichen Behandlung an-
nehmen und entsprechend Vergeltung und Ab-
schreckung nicht mehr als Leitgedanken in sich tra-
gen [11]. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
kamen dann die Jugendstrafgesetze auf, in Deutsch-
land 1923, in Österreich 1928. In der Schweiz waren
Normen zum Jugendstrafrecht ab 1942 im Allgemei-
nen Teil des Strafgesetzbuches verortet.

●HMerke

Die Entwicklung führte hin zu dem heute im
deutschsprachigen Rechtsraum herrschenden
so genannten Täterstrafrecht. In Abgrenzung
zum Erwachsenenstrafrecht, das sich als Tat-
strafrecht versteht, trägt das Täterstrafrecht der
Tatsache Rechnung, dass im Jugendstrafrecht
die Person des Jugendlichen und nicht die straf-
bare Handlung im Vordergrund steht.

Es ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass
es sich dabei jeweils um separate Gesetze betref-
fend das Jugendstrafrecht bzw. das Jugendstrafpro-
zessrecht handelt, die – wenngleich sie keine ei-
gentlich eigenen Straftatbestände für Jugendliche
enthalten – losgelöst von den Strafgesetzbüchern
für Erwachsenen existieren und regulieren
(▶Tab. 1.1). In der Schweiz etwa erfolgte diese
Loslösung erst 2007 (vgl. Kap. 11.3). Im Zuge der
Erstellung der schweizerischen Jugendstrafpro-
zessordnung hob der Gesetzgeber hervor, dass die
separate Kodifizierung des materiellen wie auch
formellen Rechts zum Zweck hat, den besonderen
Charakter des Jugendstrafrechts als Täterstrafrecht
zu verdeutlichen (Botschaft Strafprozessrecht,
S. 1116). Dies geht auch aus dem Gesetz hervor;
siehe etwa den Grundsatz in Artikel 2 Absatz 1
JStG, in dem es heißt: „Wegleitend für die Anwen-
dung dieses Gesetzes sind der Schutz und die Er-
ziehung des Jugendlichen.“

Aufgrund des unmittelbaren Bezugs zur Persön-
lichkeit und deren Entwicklung ist zudem für die
Jugendforensik der in Artikel 2 Absatz 2 JStG nie-
dergelegte Grundsatz vor Bedeutung: „Den Le-
bens- und Familienverhältnissen des Jugendlichen
sowie der Entwicklung seiner Persönlichkeit ist
besondere Beachtung zu schenken.“

▶ Zivil- und sozialrechtlicher Kindesschutz. Ne-
ben diesen jugendstrafrechtlichen Kodifikationen
ist der zivil- bzw. sozialrechtliche Bereich betref-
fend Fragen zum Familien- und Kindesschutzrecht
für die Jugendforensik relevant. So richten sich etwa
Gutachten, die im Auftrag der Zivilgerichte und/
oder der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden
(KESB) erstellt werden, nach den Zivilgesetzbü-

Tab. 1.1 Jugendstrafgesetze im deutschsprachigen Rechtsraum.

Land maßgebliche Gesetze

Deutschland Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.12.1974 (Bundesgesetzblatt I,
S. 3 427, JGGD)

Österreich Bundesgesetz vom 20.10.1988 über die Rechtspflege bei Jugendstraftaten (Jugendgerichtsgesetz
1988, Bundesgesetzblatt Nr. 599/1988, JGGÖ)

betreffend vorbeugender Maßnahmen ergänzt durch das Bundesgesetz vom 26.03.1969 über den
Vollzug der Freiheitsstrafen und der mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen
(Strafvollzugsgesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 144/1969, StVG)

Schweiz Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetz, JStG, Systematische Rechtssammlung
311.1.) vom 20.06.2003 (Stand: 01.01.2015)

Schweizerische Jugendstrafprozessordnung (Jugendstrafprozessordnung, JStPO, Systematische
Rechtssammlung 312.1) vom 20.03.2009 (Stand: 01.01.2015)
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chern bzw. den Sozialgesetzbüchern. Über die Aus-
formung eigenständiger Jugendstrafordnungen
wurde nicht nur der grundsätzliche Unterschied
zum Erwachsenenstrafrecht manifestiert, sondern
es gelingt dadurch auch, die immer größere Nähe
zum Bereich des Kindesschutzrechts zu verdeutli-
chen. Als Beispiel kann auf die Schutzmaßnahmen
nach dem JStG verwiesen werden. Waren diese als
so genannte „Erziehungsmaßnahmen“ vor 2007
noch im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuchs ent-
halten und wiesen auch inhaltlich nur bedingt
Schnittmengen mit dem Kindesschutz auf, sind die
Schutzmaßnahmen des JStG nunmehr stark am Zi-
vilrecht ausgerichtet. Die in Artikel 307 ff. ZGB
(Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10.12.1907,
ZGB, SR. 210) enthaltenen zivilrechtlichen Kindes-
schutzmaßnahmen und die jugendstrafrechtlichen
Schutzmaßnahmen sind inhaltlich zu weiten Teilen
deckungsgleich.

Neben dieser juristischen Parallele existiert auch
rein tatsächlich der Zusammenhang, dass die Ju-
gendstrafrechtsbehörden häufig mit Jugendlichen
befasst sind, die auch bei den Kindesschutzbehör-
den oder Jugendämtern Verfahren auslösen. Eine
Zusammenarbeit zwischen den mit den betreffen-
den Kindern und Jugendlichen befassten Behörden
ist daher unerlässlich. In der Schweiz ist dies durch
Artikel 317 ZGB gesetzlich verankert. Diese Be-
stimmung verlangt, dass auf kantonaler Ebene
durch geeignete Vorschriften die zweckmäßige Zu-
sammenarbeit der Behörden und Stellen auf dem
Gebiet des zivilrechtlichen Kindesschutzes, des Ju-
gendstrafrechts und der übrigen Jugendhilfe si-
cherzustellen ist.

Als strafrechtliches Pendant ist in Artikel 20 JStG
diese Zusammenarbeit näher konkretisiert (siehe
hierzu auch § 33 JGGÖ), der Benachrichtigungs-
pflichten an die Jugendwohlfahrtsträger, Schulbe-
hörden und Pflegegerichte vorsieht. Dabei ist her-
vorzuheben, dass bei einer zu erwartenden Ge-
fährdung der persönlichen Entwicklung eines Un-
mündigen, dem eine strafbare Handlung angelas-
tet wird, eine Prüfungspflicht des Pflegschafts-
gerichts in Sachen Obsorge besteht.

▶ Sanktionensystem. Das deutsche und schwei-
zerische Jugendstrafrecht kennt neben den Schutz-
maßnahmen auch schärfere Reaktionen auf Straf-
taten von Jugendlichen in Form von Strafen bis hin
zum Freiheitsentzug. Das JGGÖ sieht ein entspre-
chend vergleichbares Sanktionensystem nicht vor.
Es ist vielmehr am Erwachsenenstrafrecht und

dessen Sanktionen ausgerichtet bzw. wird auf die
jungen Delinquenten mittels Jugendwohlfahrt, Ju-
gendgerichtshilfe und Pflegegerichte eingewirkt.

Grundsätzlich ist für die zutreffende Wahl der
Sanktion zu beachten, dass diese am insgesamt
spezialpräventiven Ansatz des Jugendstrafrechts
auszurichten und individualisiert bezogen auf den
Delinquenten zu treffen ist. Hierbei ist es notwen-
dig, den Delinquenten und seine Lebensumstände
zu verstehen, um die Sanktion täterbezogen be-
stimmen und erzieherisch wirken lassen zu kön-
nen. Herauszufinden, wie Sanktionen auf den Tä-
ter wirken, ob und in welchem Verhältnis zueinan-
der Schutzmaßnahme und Strafen geeignet sind,
die Begehung weiterer Straftaten durch den Ju-
gendlichen zu vermeiden, ist mithin elementarer
Bestandteil von Jugendstrafverfahren und dabei
häufig Themenstellung jugendforensischer Psy-
chiatrie (vgl. Kap. 4 und Kap. 5).

Zum Verhältnis von Schutzmaßnahmen und
Strafen, zu auszusprechenden Strafen bei schuld-
haftem Verhalten und zur Möglichkeit der Strafbe-
freiung sind in den jeweiligen Jugendstrafgesetzen
komplexe Regelungen vorgesehen.

Für die deutsche Rechtslage bilden §5 JGGD ein
entsprechendes Sanktionensystem inklusive Op-
tion des Absehens von Strafe §§ 45 JGGD bzw. Ein-
stellung des Verfahrens § 47 JGGD, für die österrei-
chische Rechtslage § 6 und § 7 JGGÖ zum Absehen
und Rücktritt von Verfolgung. Hinsichtlich des in-
sofern unterschiedlichen Sanktionensystems fin-
det sich in Österreich ein am Erwachsenenstraf-
recht und seinen Sanktionen ausgerichtetes Sys-
tem, das hinsichtlich der Strafrahmen in § 5 JGGÖ
bestimmte Strafminderungen enthält.

1.1.2 Jugendforensischer Auftrag
▶ Begutachtung. Der formal wohl deutlichste Ar-
beitsauftrag an die Jugendforensik betrifft zu-
nächst den Bereich des Gutachtenwesens. Ihr ob-
liegt hinsichtlich der Einschätzung der jugend-
lichen Psyche die entsprechende Begutachtung
(vgl. Kap. 5). In der Schweiz gibt Artikel 9 Absatz 3
JStG (siehe hierzu auch §73 JGGD) vor, dass im
Rahmen der Abklärung der persönlichen Verhält-
nisse dann eine medizinische oder psychologische
Begutachtung vorzunehmen ist, wenn ernsthafte
Zweifel an der physischen oder psychischen Ge-
sundheit des Jugendlichen bestehen. Unabhängig
von einem solchen Zweifel ist die forensische Be-
gutachtung zudem dann vorzunehmen, wenn die
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Unterbringung zur Behandlung einer psychischen
Störung in einer offenen Einrichtung oder die Un-
terbringung in einer geschlossenen Einrichtung
angezeigt erscheint.

▶ Vollzug von Schutzmaßnahmen. Ein weiteres
jugendforensisches Tätigkeitsfeld ist der Vollzug
von Maßnahmen und Strafen (vgl. Kap. 6 und Kap.
7). Aufgaben der Jugendforensik sind hierbei die
Durchführung von Tätertherapien wie auch die
ärztliche Versorgung von inhaftierten jugend-
lichen Straftätern. Den Schwerpunkt bilden in der
Schweiz ambulante und stationäre Schutzmaßnah-
men. Im Rahmen dieser Schutzmaßnahmen sind
ambulante Behandlungen bei Jugendlichen ange-
zeigt, wenn diese unter einer psychischen Störung
leiden, durch eine Persönlichkeitsentwicklung be-
einträchtigt sind oder zur Suchtbehandlung die-
nen. Schutzmaßnahme und ambulante Behand-
lung gehen dabei oftmals Hand in Hand.

Gerade die intensivste dieser Maßnahmen, die
stationäre Unterbringung nach Artikel 15 JStG
(Deutschland kennt als teilweise vergleichbare
Maßregel der Besserung und Sicherung die Unter-
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus),
ist in zweifacher Weise an jugendforensische psy-
chiatrische Aspekte gebunden. Zunächst kann eine
unumgängliche Behandlungsbedürftigkeit des Ju-
gendlichen (Artikel 15 Absatz 2 litera a JStG) aus-
schlaggebend für die Anordnung einer Unterbrin-
gung sein. Des Weiteren ist jedenfalls, also auch
dann, wenn eine solche Maßnahme nicht aufgrund
einer Behandlungsbedürftigkeit, sondern wegen
Fremdgefährdung angeordnet wird (Artikel 15 Ab-
satz 2 litera a JStG), eine medizinische oder psy-
chologische Begutachtung des Jugendlichen vo-
rausgesetzt.

▶ Beendigung von Schutzmaßnahmen. Besonde-
res Gewicht kommt der jugendforensischen Tätig-
keit auch bei der Frage der Beendigung von
Schutzmaßnahmen zu. Entsprechend Artikel 19
JStG ist eine Maßnahme zu beenden, wenn deren
Zweck erreicht ist oder die Maßnahme keine the-
rapeutische Wirkung mehr entfaltet. In beiden Fäl-
len sind Einschätzungen vorzunehmen, die oftmals
nicht ohne forensisch psychiatrische Expertise zu
treffen sind.

1.1.3 Ausblick
▶ Schaffung internationaler Standards. Als erster
Aspekt sind die Bemühungen zu nennen, interna-
tionale Standards zu schaffen. Einer der Kritik-
punkte zum Jugendstrafrecht lag und liegt in sei-
ner Heterogenität und der damit einhergehenden
fehlenden Übersichtlichkeit. Hier Abhilfe zu schaf-
fen, ist Ziel der Empfehlungen des Ministerko-
mitees des Europarats, die an verschiedener Stelle
auch Aspekte der Jugendforensik betreffen ([8], [9],
[10]).

Exemplarisch kann auf Teil III der Empfehlungen
des Ministerkomitees des Europarats zu den be-
sonderen Grundsätzen für die Unterbringung von
Jugendlichen verwiesen werden, die sich in Ziffer
117 zur Unterbringung in psychiatrischen Kran-
kenhäusern äußern [8]. Diese internationalen Ver-
einheitlichungsbemühungen wurden auf dem
Weltkongress zum Jugendstrafrecht 2015 in Genf
weitergeführt [17].

▶ Berücksichtigung von Opferbelangen. Ein wei-
terer Aspekt betrifft die Bemühungen zur vertief-
ten Opferbeteiligung in Jugendstrafsachen. Bereits
1988 wurde in das JGGÖ das Instrument des au-
ßergerichtlichen Tatausgleichs implementiert. Tä-
ter-Opfer-Ausgleich, Schadenswiedergutmachung
oder Entschuldigung sind mittlerweile bekannte
Elemente des Jugendstrafverfahrens. Zudem wur-
de der Vorschlag diskutiert zu prüfen, inwieweit
man die Berücksichtigung von Opferbelangen pro-
grammatisch als gesetzliche Aufgabe definieren
sollte [16].

▶ Altersgerechter Maßnahmenvollzug. Darüber
hinaus ist Artikel 61 des schweizerischen Strafge-
setzbuches von Relevanz. Die Bestimmung sieht
besondere Maßnahmen für junge Erwachsene vor,
die auf die besonderen Bedürfnisse von Personen
eingehen, die zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre
alt waren und in der Persönlichkeitsentwicklung
erheblich gestört sind [12]. Damit bietet die
Schweiz allenfalls einen gesetzlichen Ansatz an,
der für die im deutschsprachigen Rechtskreis dis-
kutierte Frage, inwieweit Jugendforensik einer
speziellen alters- bzw. jugendgerechten Ausgestal-
tung des Maßnahmenvollzugs bedarf, fruchtbar
gemacht werden kann [7].
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▶ Nachträgliche Sicherungsverwahrung. Ergän-
zend sei auf eine Besonderheit des deutschen Ju-
gendstrafrechts hingewiesen. Seit 2008 kennt das
die Möglichkeit, gegenüber Verurteilten, die ihre
Straftaten als Heranwachsende oder Jugendliche
begangen haben, nachträglich eine Sicherungsver-
wahrung anzuordnen (§ 106 Absatz 5 JGGD).
Nachdem die Verfassungsmäßigkeit der nachträg-
lichen Sicherheitsverwahrung bei Erwachsenen
durch den Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte verneint wurde [15], ist höchst frag-
lich, ob die Regelung für Jugendliche und Heran-
wachsende mit der Europäischen Menschen-
rechtskonvention vereinbar ist [12].
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1.2 Mediale Entwicklungen
Petra Grimm

1.2.1 Medien und Kinder
Die Entwicklung der neuen Web- und Mobiltech-
nologien führte zu einer umfassenden Durchdrin-
gung von Lebensbereichen mit Medien, die als Me-
diatisierung bezeichnet wird [27]. Verbunden da-
mit sind drei zentrale Prozesse:
● Beschleunigung von medialen Äußerungen
● Steigerung der medialen Interaktionen
● Grenztilgung von Online- und Offline-Lebens-
welt

Letzteres bedeutet, dass die realen und medialen
Lebensräume zunehmend miteinander verschmel-
zen. Für Floridi folgt daraus [19]: „Wir leben im-
mer mehr im Onlife.“

Da gerade Jugendliche „early adopters“ und
Trendsetter sind, gilt für sie mehr noch als für Er-
wachsene: Ihre Lebenswelten sind „Medienwel-
ten“ [18]. So sind für Jugendliche das Internet und
das Handy bzw. Smartphone mittlerweile integra-
le Bestandteile ihrer Erlebniswelten. Kinder und
Jugendliche kommunizieren über WhatsApp, su-
chen Informationen bei Google oder Wikipedia.
Sie sehen Videos bei YouTube an, spielen Online-
Spiele und produzieren selbst Medieninhalte, die
sie über das Smartphone verbreiten. Das heißt, das
Internet ist für sie ein wichtiger sozialer Lebens-
raum.

Auch die Jüngsten haben mittlerweile Internet-
erfahrung (5% der unter 3-Jährigen, 17% der Vor-
schulkinder und 56% der Grundschulkinder) [23].
Zwar lässt sich die These, dass die Kinder immer
früher Zugang zum Internet haben, bislang empi-
risch nicht verifizieren, allerdings ist laut KIM-Stu-
die 2014 erkennbar, dass bei den 6- bis 7-Jährigen
der Nutzeranteil innerhalb von 2 Jahren deutlich
gestiegen ist (von 34 auf 42 %) [29]. Der Besitz
eines Smartphones, der mit dem Übergang zum
Jugendalter signifikant wird (55% der 12- bis 13-
Jährigen besitzen ein Smartphone) [29], bringt mit
sich, dass der Zugang zum Internet für Kinder bzw.
Jugendliche nun orts- und zeitunabhängig erfolgen
kann und damit auch der elterlichen Kontrolle zu-
nehmend entzogen wird.

Die Risiken, mit problematischen Inhalten in Be-
rührung zu kommen, haben sich für Kinder und
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Jugendliche seit der Etablierung des Social Web
und der Verbreitung des Smartphones verschärft.
So zeigt die im Auftrag des ZDF durch das Hans-
Bredow-Institut durchgeführte Jugendmedien-
schutz-Studie [24], dass über die Hälfte der befrag-
ten Eltern sagt, ihr Kind habe mit dem Internet un-
angenehme Erfahrungen gemacht; dazu gehören
unter anderem Gewaltdarstellungen, verstörende
und beängstigende Inhalte sowie Mobbing. Letzte-
res betreffe vor allem die Altersgruppe zwischen
12 und 15 Jahren. Auch aus Sicht der Kinder und
Jugendlichen werden Risiken beschrieben. So zeigt
die aktuelle Mediatisierung-Mobil-Studie [26],
dass vor allem Kinder im Besitz eines internetfähi-
gen Handys unter anderem folgende Gefahren er-
leben:
● Ablenkung
● unüberlegte Datenpreisgabe
● Nachrichtenerhalt von Unbekannten
● Empfinden von Kommunikationsstress
● Kontakt mit nicht für Kinder und Jugendliche ge-
eigneten Inhalten

● schulische Probleme
● Erhalt von Gewaltvideos (Happy-Slapping-Vi-
deos) und intimen Fotos

● Mobbing [26]

1.2.2 Gewalt und Medien
Aus Sicht der Gewaltmedienforschung stellt die
Gewalt im Internet eine neue Dimension der Ge-
waltproblematik dar, was zum einen den Inhalt
und zum anderen die neuen Aneignungsmuster
der medialen Gewalt betrifft. Nicht mehr allein die
Rezeption von gewalthaltigen Inhalten, sondern
auch deren Produktion, Bearbeitung und Verbrei-
tung im Internet (Verlinkung und Verschlagwor-
tung) sowie deren ständige Verfügbarkeit auf dem
Smartphone sind für die aktuelle Gewaltproble-
matik signifikant. Das Zusammenspiel von Handy
und Internet im Kontext von gewalthaltigen Inhal-
ten ist als violente Konvergenz zu bezeichnen. Be-
zeichnend für die neue Gewaltproblematik sind
drei Aspekte:
● raum-zeitliche Unabhängigkeit des Konsums
● leichte Vervielfältigungs- und Kopiermöglichkeit
der Inhalte

● strafrechtlich relevante Ausübung von Gewalt
zur Erzeugung echter bzw. authentischer Ge-
waltbilder und physische bzw. psychische Verlet-
zung der Opfer

Das heißt, findet reale Gewalt statt, wird sie ten-
denziell auch medial festgehalten und verbreitet,
womit der Opferstatus eines Menschen medial fi-
xiert wird. Diese Praxis hat zur Folge, dass kaum
noch eine Grenze zwischen dem Jugendmedien-
schutz und der Kriminalitätsprävention zu ziehen
ist.

Nutzung von Gewaltdarstellungen
Basierend auf den Ergebnissen der Studie „Gewalt
im Web 2.0“ [21], die unter anderem eine reprä-
sentative Befragung von Jugendlichen enthält, las-
sen sich folgende Rezeptionsbefunde hinsichtlich
der Nutzung und Wirkung von Gewaltdarstellun-
gen im Internet im Überblick darstellen. Immerhin
ein Viertel der 12- bis 19-Jährigen, die das Internet
nutzen, gibt an, schon einmal Gewalt im Netz ge-
sehen zu haben. Fast doppelt so viele und damit
fast die Hälfte der 12- bis 19-Jährigen hat Freunde
oder Mitschüler, denen gewalthaltige Seiten be-
kannt sind. Es sind also immerhin 48% der Kinder
und Jugendlichen, in dessen engerem sozialem
Umfeld Gewalt im Netz eine Rolle spielt.

Vor dem Hintergrund, dass reale bzw. realisti-
sche Gewaltdarstellungen ein höheres Wirkungs-
risiko bei Kindern und Jugendlichen haben, ist der
relativ hohe Anteil der Befragten, die Fotos bzw.
Videos mit Krieg, Folter und Hinrichtungen sowie
Darstellungen von echter brutaler Gewalt gesehen
haben, als problematisch einzustufen. Dass gewalt-
haltige Internetinhalte in der Peergroup eine Rolle
spielen, lässt sich daraus ableiten, dass die Kinder
und Jugendlichen ihre Information über solche
Seiten vor allem von Freunden oder der Clique be-
ziehen. Gewaltdarstellungen werden hauptsäch-
lich Peer-to-Peer verbreitet. Auch wenn es nur je-
der Vierte ist, der gewalthaltige Seiten selbst schon
einmal gesehen hat, so haben doch fast die Hälfte
der Kinder und Jugendlichen Freunde oder Mit-
schüler, die gewalthaltige Seiten kennen. Jungen
haben insgesamt eher als Mädchen mit Gewalt im
Internet zu tun. Je älter die Kinder und Jugend-
lichen sind, desto häufiger kennen sie gewalthalti-
ge Internetseiten [21].
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Wirkungen von
Gewaltdarstellungen
Was die Wirkungen von Gewaltvideos im Web 2.0
betrifft, ist ersichtlich, dass für die Jugendlichen
besonders solche Videos schwer zu bewältigen
sind, die Darstellungen von extremer realer Gewalt
(z. B. Enthauptungen, Tötungen, Selbstverstümme-
lungen) und extremen realen Verletzungen zeigen.
Ebenso belastend sind für die Jugendlichen Sze-
nen, bei denen sie sich mit dem gezeigten Opfer
oder der dargestellten Gewaltsituation stark iden-
tifizieren.

Sie berichten in den Interviews angesichts dieser
größtenteils sehr drastischen Videos und Fotos
glaubwürdig von starken emotionalen Reaktionen
wie Ekel, Schock und Angst, die bei ihren Schil-
derungen richtiggehend noch einmal aufleben.
Zum Teil berichten sie auch von Albträumen und
länger anhaltenden körperlichen Reaktionen, die
sie aufgrund der Rezeption extrem brutaler Videos
erlebt haben. Ersichtlich ist, dass den Jugendlichen
das Ansehen solcher Videos durchaus Probleme
bereitet und sie durch unterschiedliche Bewälti-
gungsstrategien versuchen (z. B. nur zusammen
oder nur einmal ansehen), diese Probleme in den
Griff zu bekommen.

Kaum untersucht wurde bislang, inwieweit bei
einem häufigen Konsum gewalthaltiger Internet-
inhalte weitere negative Wirkungspotenziale be-
stehen können, wie z. B. die Übernahme aggressi-
ver Skripts, die Herausbildung problematischer
Wertebilder oder ein enges Gewaltverständnis
(Gewalt wird nur wahrgenommen, wenn sie in ex-
tremer Form auftritt).

Cybermobbing

●LDefinition

Beim Cybermobbing handelt es sich um teils ano-
nyme Formen eines aggressiven Verhaltens, die
online gegenüber anderen Nutzern wiederholt
ausgeübt werden – sei es in WhatsApp und Face-
book oder auch in Online-Computerspielen. Cy-
bermobbing kann nicht nur in schriftlicher Form
erfolgen, auch mittels Fotos und Videos kann je-
mand gedemütigt, gehänselt, bloßgestellt oder
sexuell belästigt werden.

Aggressivität via Internet, die von den Kindern
und Jugendlichen nach eigenen Aussagen als „psy-
chische“ Gewalt wahrgenommen wird, ist kein
Einzelfall.

Cybermobbing kann in verschiedenen Ausprä-
gungen erfolgen [31]:
● Beleidigung, Beschimpfung
● Belästigung
● Anschwärzen, Verbreitung von Gerüchten
● Auftreten unter falscher Identität
● Bloßstellung und Betrügerei
● Ausgrenzung einer Person aus einer Gruppe
● Cyberthreats (offene Androhung von Gewalt)
● Cyberstalking (online jemanden ständig belästi-
gen)

Laut der JIM-Studie 2014 geben 38% der Zwölf- bis
19-Jährigen an, dass das Internet oder Handy dazu
verwendet wurde, jemanden „fertig zu machen“
[28]. Die Werte liegen bei der Mediatisierung-Mo-
bil-Studie sogar noch höher [29]; hier geben knapp
40% der Kinder und Jugendlichen an, dass sie
schon einmal mitbekommen haben, wie jemand
via Handy gemobbt wurde, was insbesondere über
WhatsApp und Facebook erfolgte.

Die Motive, warum Jugendliche andere online
mobben, sind vielfältig. Nicht selten sind Täter zu-
gleich auch Opfer, z. B. wenn sie Beleidigungen als
Herausforderung zu Beschimpfungsduellen be-
trachten und sich darauf einlassen [21]. So zeigt
auch die europaweite EU-Kids-Online-Studie, dass
58% der Jugendlichen, die online mobben, auch
selbst schon Opfer waren. Insbesondere Sensation
Seeking, aber auch psychische Belastungen wur-
den in dieser Studie als Hauptmotive für das Cy-
bermobbing ermittelt [20].

In Bezug auf Cybermobbing und Mobile Bullying
können für Jugendliche die emotionalen, psy-
chischen und sozialen Folgen gravierend sein [22].
So kann es zur Verletzung des Selbstwertgefühls
und zur sozialen Ausgrenzung durch andere kom-
men. Bei anhaltenden schweren Cybermobbing-
Attacken können Depressionen und Suizid des Op-
fers die Folge sein (vgl. [30]). Cybermobbing und
Happy Slapping können das soziale Klima unter
den Jugendlichen negativ beeinflussen. So können
dadurch soziale Hierarchien unter den Jugend-
lichen noch stärker betont und verfestigt werden.
Durch Cyberthreats und Happy Slapping kann
schließlich auch eine Steigerung der Gewalt her-
vorgerufen werden. Gewalt via Internet kann die
Gemeinschaftsfähigkeit der Jugendlichen negativ
beeinträchtigen [22].
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1.2.3 Fazit
Die Entwicklung hin zu einer Mediengesellschaft,
die vorwiegend digital interagiert, hat den Raum
erweitert, in dem Menschen Konflikte austragen.
Jede Form von Onlinegewalt beschädigt die Inte-
grität eines Menschen und sein soziales Ansehen
in der realen Welt. Sie widerspricht damit dem
Würdeprinzip unserer Gesellschaft. Zugleich ver-
hindern solche Gewalthandlungen die Realisie-
rung eines gelingenden Lebens für die Betroffenen.

Medial ausgetragene Konflikte und Gewalthand-
lungen betreffen also im Kern die ethische Frage
nach unserer Werte- und Lebensorientierung: Wie
wollen wir miteinander leben? Um Jugendliche in
der Alltagspraxis zu befähigen, sich mit der Situation
des Opfers auseinanderzusetzen und sich Gedan-
ken über mögliche Maßnahmen zu machen, sind
medienethische Projekte (z.B. „Ethik macht klick.
Ein Werte-Navi fürs digitale Leben“ [25]) hilfreich.
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1.3 Wandel und Konstanz in
der Rolle des Arztes und der
Fachpersonen
Gunther Klosinski

1.3.1 Entwicklungslinien der
letzten Jahrzehnte
Aufgrund abgewandelter, entfallener oder neu hin-
zu gekommener Paragrafen und Auslegungen
durch die Obergerichte bzw. das Bundesverfas-
sungsgericht haben sich nicht nur die Rechtspre-
chung, sondern auch der Zeitgeist und damit all je-
ne wichtigen Aspekte geändert, die im Kontext
von Familien und gesellschaftlichen Veränderun-
gen den Blick des ärztlichen Gutachters mit-
bestimmen (hingewiesen sei auf den immer wie-
der neu anzupassenden Kinder- und Jugendschutz,
z. B. Rauchverbot bis zur Volljährigkeit).

Im Folgenden werden fünf Aspekte in Bezug auf
die Rolle des gutachterlich tätigen Kinder- und Ju-
gendpsychiaters und der für ihn wichtigen Fach-
personen näher beleuchtet.

1.3.2 Historische Aspekte
▶ UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK). 1959
wurde durch die Vollversammlung der Vereinten
Nationen in Genf die „Erklärung der Rechte des Kin-
des“ deklariert und 30 Jahre später, am 20.11.1989
durch die „UN-Konvention über die Rechte des Kin-
des“ in einen völkerrechtlich bindenden Vertrag
überführt. Diese „UN-KRK“ wurde 1992 in deut-
sches, nationales Recht überführt. Erst seit 1996
(25.01.) gibt es ein Europäisches Übereinkommen
über die Ausübung von Kinderrechten, das in
Deutschland am 13.11.2011 in Kraft trat [32].

Bis in die 1970er-Jahre war es gesellschaftlich
geduldet, dass Kinder unter erzieherischen und
disziplinarischen Aspekten körperliche Züchtigung
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